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EN 910:1995, Zerstörende Prüfungen von Schweißnähten an metallischen Werkstoffen — Biegeprüfungen. 

EN 1043:1995-1, Zerstörende Prüfung an Schweißnähten an metallischen Werkstoffen — Härteprüfung — 
Teil 1: Härteprüfung für Lichtbogenschweißverbindungen. 

EN 910:1996, Zerstörende Prüfungen von Schweißnähten an metallischen Werkstoffen — Biegeprüfungen. 

EN 1043-1:1995, Zerstörende Prüfung an Schweißnähten an metallischen Werkstoffen — Härteprüfung — 
Teil 1: Härteprüfung für Lichtbogenschweißverbindungen. 
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EN 10216-3:2002, EN 10216-3/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen — Technische 
Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustählen. 

EN 10216-4:2002, EN 10216-4/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen — Technische 
Lieferbedingungen — Teil 4: Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei 
tiefen Temperaturen. 

EN 10216-3:2002, EN 10216-3:2002/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen — Technische 
Lieferbedingungen — Teil 3: Rohre aus legierten Feinkornbaustählen. 

EN 10216-4:2002, EN 10216-4:2002/A1:2004, Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen — Technische 
Lieferbedingungen — Teil 4: Rohre aus unlegierten und legierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei 
tiefen Temperaturen. 
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Die allgemen Zuständigkeiten des Druckgeräte-Herstellers sind in EN 13445-1:2009 angegeben. Zusätzlich zu 
diesen Anforderungen muss der Hersteller folgende Punkte sicherstellen: 

a) die Organisation der Überwachung der Herstelltätigkeiten, die besondere Prozesse umfassen, z. B. 
Schweißen, Umformen und Wärmebehandlung, muss vom Hersteller eindeutig festgelegt sein; 

b) die Herstellverfahren, z. B. Schweißen, Umformen und Wärmebehandlung, müssen für den vorgesehenen 
Zweck geeignet sein und der Druckbehälter den Anforderungen dieser Norm entsprechen. Sind den 
Werkstoffen besondere Dokumente beigefügt, müssen diese berücksichtigt werden, z. B. Europäische 
Werkstoffzulassungen (EAMs); 

c) die Fertigungseinrichtung muss für die Herstellung geeignet sein; 

d) das Personal muss für die vorgesehenen Aufgaben geeignet sein; 

ANMERKUNG Für die Koordinierung der Schweißarbeiten kann der Hersteller die Qualifikationen, Aufgaben und 
Zuständigkeiten in Übereinstimmung mit EN ISO 14731:2007 [1] in der Arbeitszuweisung festlegen. 

e) die in EN ISO 3834-2:2005 festgelegten Anforderungen an die Schweißqualität sind als Mindest-
Anforderungen erfüllt. 

 

e) die in EN ISO 3834-3:2005 festgelegten Anforderungen an die Schweißqualität sind als Mindest-
Anforderungen erfüllt. 

 


